
Auf morgen bauen.

Sand und Kies
Produkte und Dienstleistungen



Versorgung 
aus der Region

Aufbereitung nach 
Anforderung

Lieferung zur Baustelle

Sand
Gesteinskörnungen (Rund- oder Kantkorn) mit Korngrößen von 0-4 mm, Kiessand 0/8  
oder Kantkorn 0/2, 0/4, 0/8.     
	

Einsatz:
n	Betonproduktion 
n	Asphaltherstellung 
n	Kabelsand

Gesteinskörnungen 

Die Rohrdorfer Sand und Kies GmbH gewinnt und produziert 
alle Arten an Gesteinskörnungen wie Kies, Sand, Splitt und 
Spezialprodukte. Mineralische Baustoffe bilden die Grundlage für 
hochwertiges, natürliches Bauen. Unser flächendeckendes Netz 
an Kiesgruben und Steinbrüchen ermöglicht eine nachhaltige 
Versorgung direkt aus der Region.  

n	Mörtel und Putze
n	Estrich
n	Fugensand

Rundkies  
Gesteinskörnungen (Rundkorn) mit Korngrößen von 1-63 mm, gestaffelt nach Korngrößen 
z.B. 1/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/X, 0/16, 0/32 gew.
	

Einsatz:
n	Betonproduktion  
n	Verfüll- und Schüttmaterial
n	Drainage- und Filtermaterial

n	Betonschotter
n	Dachdeckerkies
n	Frostschutzmaterial

n	Wassergebundene Decke

Kantkorn/Splitt
Gebrochene Gesteinskörnungen mit Korngrößen von 2-63 mm. (EBK 2/4, 4/8, 8/11, 
11/16, 16/22, 22/32, 32/63, Grobschlag 63-150)
	

Einsatz:
n	Asphaltproduktion  
n	Tiefbau
n	Straßen- und Wegebau

n	Unterbau bei Pflasterungen
n	Spezialbetone
n	Streusplitt

n	Befüllung Gabionen

Wasserbausteine
Unbearbeitete Bruchsteine für Bauprojekte und Gartengestaltung mit einer Kantenlänge 
bis 1 Meter. 

Einsatz:
n	Hangbefestigungen   
n	Stützmauern 
n	Sohle- und Uferbefestigung

n	Flußbauten und Dämme
n	Trockensteinmauer
n	Gartendekorationssteine



Big Bags ... ideal für Kleinmengen
Mit Kies- bzw. Sandlieferungen im Big Bag (Einweg-Sack aus reißfestem Kunststoff) bleibt 
die Baustelle sauber und auch das gelieferte Material selbst wird vor Verunreinigungen 
geschützt. In Big Bags werden Gesteinskörnungen wie Betonschotter, Estrichsand, Dach- 
kies, Splitt bis hin zu Sonderprodukten angeboten.

Gleisbaumaterialien ... sicher auf Schiene
Gleisschotter wird im Eisenbahnbau eingesetzt. Die Schwellen, auf denen die Schienen 
liegen, werden in speziellen Gesteinskörnungen gebettet, wodurch eine stabile Fundierung 
für den gesamten Gleiskörper gegeben ist. In den Rohrdorfer Steinbrüchen werden zwei 
Sorten von Gleisschotter produziert – die Körnungen 16/32 und 32/63.

Vorsatzmaterial (KK 0-4 gew.) … Spezialbaustoffe für Betonsteine

Vorsatzmaterialien finden ihre Verwendung für die Herstellung von Beton- und Pflaster-
steinen. Auch bei Pflasterungen können diese Spezial-Splitte eingesetzt werden.

Tragschichtmaterial ... für ungebundene, Untere- und Obere-Trageschichten
Frostschutz RK 0/63 und Grädermaterial KK 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/63 finden im 
Straßen- und Erdbau Anwendung.

Erden-Kiesgemische ... Substrate mit unterschiedlichen Inhalten  

Diese Gemische zeichnen sich durch die Eigenschaft aus, Wasser besonders gut zu speichern 
und werden somit als Material für Bepflanzungen eingesetzt. Ideale Anwendungsgebiete 
sind Bepflanzungen im städtischen Raum und landschaftsarchitektonische Projekte, 
z.B.: Schotterrasen und Filter für Oberflächenentwässerung. Auf Anfrage sind auch 
Sondermischungen möglich.

Bodenkalk ... verbessert die Bodenstruktur  

Bodenkalke sind natürliche Gesteinsmaterialien, die im Steinbruch gewonnen werden. 
Als Kalksteinmehl werden diese direkt in der Land-, Forst-, und Teichwirtschaft eingesetzt. 
Bodenkalk hat eine positive Wirkung auf die landwirtschaftlichen Böden und Wälder und ist 
somit ein natürliches Düngemittel.

Spezialbaustoffe: Sand, Kies, Stein und Erden



Transportbeton   
Rohrdorfer Transportbeton GmbH bietet eine Vielzahl an Transportbetonprodukten – passend 
für jeden Einsatzzweck. Die Produktpalette umfasst Betonsorten für den gesamten Hochbau, 
den Straßenbau und stabilisierte Füllmaterialien. Weitere Spezialbaustoffe wie zum Beispiel 
Stahlfaserbeton, Aaton®, der fließende Beton oder Fließestrich auf Calciumsulfatbasis run-
den das Sortiment ab. Rohrdorfer Transportbeton produziert nach ÖNorm B 4710-1 geprüf-
ten und fremdüberwachten Fertigbeton. 

Transportbeton,
Pumpenservice 
und Entsorgung

‒ alles aus einer Hand

Neben Sand, Kies und Splitt bietet die Rohrdorfer Gruppe auch 
Transportbeton, Fließestrich, Betonpumpendienstleistung und 
Entsorgung an.

Mehr Information zu unseren Produkten und Dienstleistungen fin-
den Sie unter www.rohrdorfer.at. 

Entsorgung & Recycling   
Im Bereich Entsorgung bietet die Rohrdorfer Umwelttechnik GmbH eine Reihe an ver-
schiedenen Services an. Der Schwerpunkt liegt auf der Annahme, Aufbereitung und 
Deponierung von Bodenaushub und Baurestmassen (Bauschutt). Darüber hinaus produziert 
die Rohrdorfer Umwelttechnik hochwertige Recyclingmaterialien wie z.B. Recyclingbeton, 
Asphaltbruch und Ziegelsplitt.

Logistik & Transport 

Die Disposition arbeitet österreichweit mit einem großen Frächterpool zusammen. Es kann 
jedes gewünschte Baumaterial in der gewünschten Menge direkt zur Baustelle geliefert 
werden. Pünktlich und zuverlässig! 

Geosystems Spezialbindemittel 
Die Produkte der Geosystems Spezialbaustoffe GmbH finden ihre Verwendung als Binde-
mittel für die Bodenstabilisierung und -verbesserung im Straßenbau und für Injektionen und 
Dichtwände im Spezialtiefbau und Tunnelbau. Darüber hinaus bietet Geosystems Baustoffe 
für die Verfüllung von unterirdischen Hohlräumen an.

Betonpumpen 
Moderne Pumpfahrzeuge der Betonlift GmbH stellen die rasche, kostengünstige und qua-
litätssichere Förderung von Transportbeton in die Einbaustelle sicher - und das oft unter 
schwierigsten Verhältnissen. Wir pumpen Beton über weite Strecken, in große Höhen, an 
unzugänglichen Stellen, auf engstem Raum, ohne Entmischungsgefahr und in konstant 
gleichbleibender Qualität.

Weitere Geschäftsfelder



§ 1 - Geltungsbereich
1.	 Nachstehende	Lieferung-	und	Zahlungsbedingungen	sind	Vertragsbestandteil	aller	mit	
unserem	Unternehmen	abgeschlossenen	Verträge,	und	zwar	auch	dann,	wenn	wir	uns	-	im	
Rahmen	einer	laufenden	Geschäftsverbindung	-	bei	späteren	Verträgen	nicht	ausdrücklich	
auf	sie	berufen.
2.	 Etwaige	Abweichungen	von	diesen	Bedingungen	haben	nur	Wirksamkeit,	wenn	sie	von	
uns	schriftlich	bestätigt	werden.
3.	 Diese	 Preis-	 und	 Lieferbedingungen	 gelten	 auch,	 falls	 der	 Käufer	 eigene	 Kauf-	 oder	
Abnahmebedingungen	 hat.	 Die	 Gültigkeit	 dieser	 Kauf-	 oder	 Abnahmebedingungen	 wird	
hiermit	ausdrücklich	ausgeschlossen.

§ 2 - Vertragsabschluss
1.	 Ein	Auftrag	gilt	für	uns	erst	dann	als	angenommen,	wenn	uns	entweder	die	schriftliche	
Auftragsbestätigung	 vorliegt	 oder	 die	 bedungene	 Lieferung	 von	 uns	 tatsächlich	 erbracht	
wird.
2.	 Die	Auftragsannahme	und	somit	Auftragsbestätigung	erfolgt	-	auch	bei	der	Vorauszah-
lung	-	unter	dem	ausdrücklichen	Vorbehalt	der	technischen	Durchführbarkeit	des	Auftrages	
sowie	unserer	Liefermöglichkeiten.

§ 3 - Lieferung und Berechnung
1.	 Der	Verkauf	erfolgt	nach	Gewicht,	wobei	die	Abwage	auf	den	amtlich	geeichten	Brü-
ckenwaagen	der	Werke	maßgeblich	ist.	Die	Verlademengen	und	Beladegewichte	sind	durch	
den	 zur	 Übernahme	 bevollmächtigten	 Fahrzeugführer	 zu	 überprüfen	 und	 auf	 dem	 Liefer-
schein	 durch	 Unterschrift	 zu	 bestätigen.	 Mangels	 schriftlicher	 Bestellung	 (Bestellschein,	
Ausfolgeschein)	durch	den	Abnehmer,	werden	die	mündlichen	Angaben	des	zur	Abholung	
von	Material	beauftragten	Fahrzeugführers	der	Lieferung	zugrunde	gelegt.
2.	 Der	Fahrzeugführer	hat	zu	überwachen,	dass	es	zu	keiner	Überladung	des	Fahrzeuges	
kommt.	Für	die	rechtlichen	Folgen	einer	Überladung	haftet	der	Abholer,	keinesfalls	jedoch	
der	Verkäufer.	Dies	gilt	ebenso	für	eventuelle	Tropfwasserbeanstandungen	durch	die	Poli-
zeibehörde.	Dem	Fahrzeugführer	ist	stets	die	Möglichkeit	gegeben,	eventuelle	Übergewichte	
rechtzeitig	 abzuladen	 und	 eine	 neuerliche	 Verwiegung	 durchzuführen	 bzw.	 übermäßige	
Restfeuchtigkeit	abtropfen	zu	lassen.	Für	die	Einhaltung	des	zulässigen	Fahrzeuggesamtge-
wichtes	ist	einzig	und	allein	der	abholende	Fahrzeugführer	verantwortlich.
3.	 Restfeuchte	(auch	zulässiger	Oberflächenwassergehalt).	Die	Preisgestaltung	nimmt	auf	
den	unvermeidlichen	Restfeuchtigkeitsgehalt	von	gewaschenem	Material	Bedacht.
4.	 Gemäß	 den	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 der	 Europäischen	 Union	 (BPR)	 werden	
sämtliche	Produkte,	die	einer	harmonisierten	Europäischen	Norm	unterliegen,	mit	CE-Kenn-
zeichnung	in	Verkehr	gebracht.	Die	erforderlichen	Konfomitätsprüfungen	entsprechen	den	
jeweils	 letztgültigen	Versionen	der	betreffenden	Normen	bzw.	den	zugehörigen	nationalen	
Anwendungsdokumenten.

§ 4 - Gefahrenübergang
Im	Falle	des	Transportes	der	vertragsgegenständlichen	Waren	mittels	 fremder	Fahrzeuge	
gehen	sämtliche	Gefahren	zum	Zeitpunkt	der	Verladung	auf	das	Fremdfahrzeug	und	somit	
auf	den	Käufer	über.	Bei	Transport	mit	eigenen	Fahrzeugen	erfolgt	der	Gefahrenübergang	
bei	beendeter	Entladung	unseres	Fahrzeuges.

§ 5 - Gewährleistung
1.	 Der	Käufer	hat	gelieferte	Ware	sofort	bei	Anlieferung	zu	untersuchen	und	allfällige	Men-
gen-	und	Qualitätsbemängelungen	der	Ware	ausschließlich	schriftlich	geltend	zu	machen.
2.	 Unterlässt	 der	 Käufer	 diese	 Bemängelung,	 so	 gilt	 die	 Ware	 als	 genehmigt.	 Spätere	
Bemängelungen	sind	ausgeschlossen,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	versteckte,	bei	der	
Anlieferung	 trotz	 fachmännischer	 Untersuchung	 nicht	 erkennbare	 Mängel.	 Nicht	 recht-
zeitige	 oder	 nicht	 formrichtige	 Bemängelungen	 haben	 den	 Verlust	 jeglicher	 Gewährleis-
tungsansprüche	zur	Folge.	Der	Gewährleistungsanspruch	des	Käufers	besteht	darin,	dass	
der	Verkäufer	bei	unbehebbaren	Mängeln	die	mangelhafte	Sache	gegen	eine	mangelfreie	
austauscht,	bei	behebbaren	Mängeln	die	mangelhafte	Sache	gegen	eine	mangelfreie	aus-
tauscht,	bei	behebbaren	Mängeln	Verbesserung	bewirkt,	das	Fehlende	nachträgt	oder	eine	
entsprechende	Gutschrift	erstellt	wird,	wobei	die	Wahl	der	jeweiligen	Alternative	in	unserem	
eigenen	Ermessen	liegt.
3.	 Gehaftet	wird	unsererseits	nur	für	vorsätzliches	oder	grob	fahrlässiges	Verhalten,	nicht	
jedoch	für	leichte	Fahrlässigkeit.
4.	 Wir	 haften	 nicht	 für	 die	 aus	 unseren	 Materialien	 erzeugten	 Endprodukte	 und	 deren	
Verwendbarkeit	und/oder	Sicherheit.

§ 6 - Rücktritt vom Vertrag bei Leistungsverzug
1.	 Der	Käufer	ist	zu	einem	Vertragsrücktritt	nur	berechtigt,	wenn	er	zuvor	schriftlich	unter	
Setzung	einer	angemessenen	Nachfrist	seinen	Rücktritt	erklärt	hat.
2.	 Bei	Rücktritt	 vom	Vertrag	haften	wir	 nur	 für	 jenen	Schaden,	welchen	wir	 vorsätzlich	
oder	grob	fahrlässig	verursacht	haben.
3.	 Fälle	höherer	Gewalt	entheben	uns	für	ihre	Dauer	von	der	Lieferpflicht.	Gleichzuhalten	
mit	höherer	Gewalt	sind	insbesondere	alle	unvorhergesehenen,	von	unserem	Willen	unab-
hängigen	 Störungen	 und	 Erschwerungen	 der	 Liefermöglichkeiten,	 wie	 Betriebsstörungen	
aller	Art,	Kraftstrommangel	und	behördliche	Maßnahmen	sowie	Streiks	oder	Aussperrungen	
in	unserem	oder	in	einem	für	uns	arbeitenden	Betrieb.	Dauern	diese	Hindernisse	mehr	als	
vier	Wochen,	so	 ist	 jeder	Teil	berechtigt,	dem	anderen	Teil	den	anspruchslosen	Rücktritt	
vom	Geschäft	bzw.	von	dem	nicht	erfüllten	Teil	in	der	unter	§	6,	Absatz	1	aufgezeichneten	
Form	zu	erklären.

§ 7 - Kündigung
Der	 Verkäufer	 ist	 -	 sofern	 eine	 Rahmenvereinbarung	 vorliegt	 -	 berechtigt,	 diese	 unter	
Einhaltung	 einer	 Frist	 von	 einem	 Monat	 aufzukündigen.	 Sofern	 gegen	 den	 Käufer	 ein	
Konkursantrag	eingebracht	wurde	oder	der	Käufer	gegen	Bestimmungen	dieses	Vertrages	
verstößt,	ist	der	Verkäufer	berechtigt	das	Vertragsverhältnis	jederzeit	aufzukündigen,	ohne	
hierbei	an	Termine	oder	Fristen	gebunden	zu	sein.

§ 8 - Preise und Zahlungsbedingungen
1.	 Sämtliche	Preise	verstehen	sich	exklusive	Umsatzsteuer,	freibleibend	ab	Werk	und	als	
Barzahlungspreise.	Rechnungen	sind	sofort	fällig	und	bei	Abholung	bzw.	Lieferung	bar	zu	
bezahlen.	Etwaige	Preiserhöhungen	werden	auf	Anfrage	mitgeteilt.
2.	 Im	Verzugsfall	gelten	bankenübliche	Verzugszinsen,	mindestens	jedoch	Zinsen	in		der	
Höhe	 von	 4	 %	 über	 dem	 jeweiligen	 Diskontsatz	 der	 Österreichischen	 Nationalbank	 als	
vereinbart.	 Zahlungsverzug	berechtigt	 uns,	 im	Falle	 einer	Sondervereinbarung	sofort	 den	
jeweils	gültigen	Listenbarzahlungspreis	zu	verrechnen	und	sämtliche	Forderungen	aus	die-
ser	Geschäftsbeziehung	fällig	zu	stellen.	Dies	gilt	auch	bei	Eröffnung	eines	Insolvenzverfah-
rens	über	das	Vermögen	des	Käufers	oder	begründeten	Zweifeln	an	seiner	Kreditwürdigkeit.
3.	 Aufrechnung	von	Forderungen	des	Käufers	gegen	unsere	Forderungen,	aus	welchem	
Titel	immer,	ist	ausgeschlossen.
4.	 Bei	Bestellung	durch	Personenmehrheit	oder	Personengesellschaft	haften	die	Besteller	
bzw.	die	Gesellschafter	zu	ungeteilter	Hand.
5.	 Alle	 Rabattgewährungen	 und	 sonstige	 Preisnachlässe	 von	 Listenpreisen	 erfolgen	
unter	der	Voraussetzung,	dass	alle	 finanziellen	Verpflichtungen	des	Käufers	während	der	
folgenden	 drei	 Jahre	 eingehalten	 werden.	 Sollte	 uns	 daher	 durch	 die	 Eröffnung	 eines	
Insolvenzverfahrens	ein	Ausfall	entstehen,	so	sind	wir	berechtigt,	alle	während	drei	Jahre	
vor	 Eröffnung	 dieses	 Insolvenzverfahrens	 gewährten	 Preisnachlässe	 bis	 zur	 Höhe	 des	
vermutlichen	Ausfalls	nachzufordern.

§ 9 - Sicherungsrechte
1.	 Im	Fall	einer	Sondervereinbarung	-	durch	welche	Barzahlung	abbedungen	wurde	-	bleibt	
die	gelieferte	Ware	bis	zur	vollständigen	Bezahlung	unser	Eigentum	und	darf	nur	mit	unserer	
schriftlichen	Zustimmung	und	gleichzeitiger	Überbindung	des	vereinbarten	Eigentumsvor-
behaltes	auf	den	Kunden	unseres	Käufers	weiterveräußert	werden.
2.	 Der	Käufer	hat	die	von	uns	gelieferten	Waren	bis	zum	Eigentumsübergang	auf	ihn	mit	
der	Sorgfalt	eines	ordentlichen	Kaufmannes	für	uns	zu	verwahren.	Er	ist	jedoch	berechtigt,	
die	Waren	im	üblichen	Geschäftsverkehr	zu	verarbeiten,	zu	verbinden	zu	vermischen	und/
oder	nach	Maßgabe	des	§	8,	Absatz	1	weiterzuveräußern.
3.	 Der	Käufer	tritt	bereits	jetzt	-	ohne	dass	es	einer	weiteren	besonderen	Abtretungserklä-
rung	bedarf	-	 ihm	aus	der	Weiterveräußerung	der	Vorbehaltsware	gegen	seine	Abnehmer	
entstehenden	 Ansprüche	 zur	 Tilgung	 aller	 unserer	 Forderungen	 mit	 allen	 Nebenrechten	
an	uns	ab,	und	zwar	in	Höhe	des	Wertes	unserer	Lieferung.	Dies	gilt	ebenso	bei	Be-	oder	
Verarbeitung,	Verbindung	oder	Vermengung.
4.	 Werden	unsere	Waren	oder	die	daraus	hergestellten	Produkte	wesentliche	Bestandteile	
des	 Grundstückes	 eines	 Dritten,	 so	 tritt	 der	 Käufer	 schon	 jetzt	 seine	 dafür	 erworbenen	
Forderungen,	die	auch	seine	übrigen	Leistungen	decken	können,	mit	allen	Nebenrechten	an	
uns	ab,	und	zwar	bis	zur	Höhe	des	Wertes	unserer	Leistung.
5.	 Der	Käufer	verpflichtet	sich,	im	Fall	des	Absatz	3	und	4	sofort	und	für	uns	nachweislich	
seine	Schuldner	von	der	erfolgten	Abtretung	zu	verständigen	sowie	uns	die	zur	Geltendma-
chung	unserer	Rechte	gegen	seine	Schuldner	erforderlichen	Auskünfte	zu	geben	und	die	
dazu	notwendigen	Unterlagen	auszuhändigen.
6.	 Der	Käufer	darf	die	unter	Eigentumsvorbehalt	stehenden	Waren	weder	verpfänden	noch	
sicherungshalber	übereignen.	Bei	etwaigen	Pfändungen	oder	sonstiger	 Inanspruchnahme	
durch	dritte	Personen	ist	der	Käufer	verpflichtet,	unser	Eigentumsrecht	geltend	zu	machen	
und	uns	unverzüglich	zu	verständigen.
7.	 Bei	 Lieferungen	 in	 laufender	 Rechnung	 dient	 der	 Eigentumsvorbehalt	 als	 Sicherung	
unserer	Saldoforderung.

§ 10 - Produkthaftung
Der	 Käufer	 verpflichtet	 sich,	 uns	 hinsichtlich	 aller	 sich	 aus	 allfälliger	 Produkthaftpflicht	
ergebender	Ansprüche	Dritter	schad-	und	klaglos	zu	halten.	Hievon	bleiben	Ersatzansprü-
che	für	Schäden,	die	der	Käufer	selbst	aufgrund	eines	Produktfehlers	erleidet,	unberührt,	
wobei	 die	 Haftung	 für	 Sachschäden	 aus	 einem	 Produktfehler	 gegenüber	 dem	 Käufer	 für	
alle	an	der	Herstellung	und	dem	Vertrieb	beteiligten	Unternehmen	jedoch	ausgeschlossen	
wird.	Der	Käufer	verpflichtet	sich,	den	Ausschluss	der	Haftung	für	Sachschäden	auch	mit	
seinen	Kunden	-	sofern	diese	nicht	Verbraucher	im	Sinne	des	Konsumentenschutzgesetzes	
sind	 -	 zu	 vereinbaren.	 Der	 Verkäufer	 verpflichtet	 sich,	 darüber	 hinaus	 für	 den	 Fall	 der	
Weitergabe	 unserer	 Produkte	 an	 Dritte,	 dafür	 Sorge	 zu	 treffen,	 sämtliche,	 ihn	 nach	 dem	
Produkthaftungsgesetz	 treffenden	 Schadenersatzpflichten	 jederzeit	 befriedigen	 zu	 können	
und	 ist	daher	verpflichtet,	sich	 im	selben	Ausmaß	versichert	 zu	halten,	wie	dies	 im	§	16	
PHG	1988	 für	Hersteller	und	 Importeure	vorgesehen	 ist.	Der	Käufer	 verpflichtet	 sich,	 im	
Falle	 der	 Weitergabe	 unserer	 Produkte	 seinem	 Kunden	 sämtliche	 von	 uns	 beigestellten	
Verarbeitungsrichtlinien,	 Warnhinweise,	 Gebrauchsanleitungen	 sowie	 allfällige	 zusätzliche	
Informationen	 weiterzugeben.	 Qualitative	 Mängel	 unserer	 Produkte,	 die	 der	 Käufer	 bei	
Verarbeitungen	entdeckt	oder	die	ihm	von	seinem	Kunden	bekannt	gegeben	werden,	sind	
uns	unverzüglich	schriftlich	bekannt	zu	geben.

§ 11 - Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort	 ist	das	beiliegende	näher	bezeichnete	Lieferwerk.	Ausschließlicher	Gerichts-
stand	ist	das	sachlich	zuständige	Landesgericht	Korneuburg.

§ 12 - Anzuwendendes Recht
Auf	 sämtliche	 Streitigkeiten	 aus	 dieser	 Geschäftsbeziehung	 ist	 ausschließlich	 österrei-
chisches	 Recht	 anzuwenden.	 Die	 Anwendung	 von	 UN	 -	 Kaufrecht	 wird	 ausdrücklich	
ausgeschlossen.

§ 13 - Wirksamkeit
Sollten	einzelne	Punkte	dieser	Allgemeinen	Lieferbedingungen	aus	welchen	Gründen	immer	
unwirksam	werden,	so	wird	dadurch	die	Gültigkeit	der	übrigen	Punkte	nicht	berührt.	Die	
unwirksam	gewordene	Bestimmung	ist	durch	eine	zulässige,	dem	Sinn	dieser	Lieferbedin-
gungen	am	nächsten	kommende	Bestimmung	zu	ersetzen.
                 Stand Jänner 2016

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der Rohrdorfer Sand und Kies GmbH



Rohrdorfer Sand und Kies GmbH
Lagerstraße 1-5

A-2103 Langenzersdorf
Tel. 050543-0

www.rohrdorfer.at
kies@rohrdorfer.at

Region Ost I - Wien Nord, NÖ-Nord
2405 Bad Deutsch-Altenburg, Am Pfaffenberg 1 , Tel.: + 43 50543 32060

Region Ost II - Wien Süd, NÖ-Süd, Burgenland
2700 Wr. Neustadt, Am Luckerweg 1, Tel.: + 43 50543 33030

Region Zentral - NÖ-West, OÖ
3134 Nußdorf o. d. Traisen, Fräuleinmühle 18, Tel.: + 43 50543 32030

Region Süd-Ost - Steiermark
8670 Krieglach, Schwöbing 26, Tel.: + 43 50543 38020
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